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Hygienekonzept SV Düren-Bedersdorf des Trainingsbetriebs auf dem Sportgelände 
des SV Düren Bedersdorf am Aubach 

Die Kontaktverfolgung gemäß §3 Verordnung zur Änderung infektionsrechtlicher Verordnungen zur 
Bekämpfung der Corona-Pandemie vom 07. Juli 2021, wird mittels Anwesenheitsliste (pro 
Trainingseinheit) durch die jeweilig verantwortlichen Trainer geführt. Die Listen werden bis auf 
weiteres beim SV Düren Bederdorf vorgehalten und nach vier Wochen vernichtet. Die Möglichkeit 
zur Kontaktverfolgung mittels „Luca-App“ wird ermöglicht. 

 

Allgemeine Informationen zur Teilnahme am Trainingsbetrieb: 

 Rechtzeitige Rücksprache/Information zur Teilnahme am Training, um die Trainingsplanung 
entsprechend der Corona Beschränkungen durchführen zu können 

 Nach Möglichkeit auf Fahrgemeinschaften zu den Trainingseinheiten verzichten 

 Vor und nach dem Training Hände mindestens 30 Sekunden mit Seife waschen und/oder 
desinfizieren 

 Bitte eigene Getränke zu den Trainingseinheiten mitbringen 

 Das Tragen einer Gesichtsmaske (OP-Maske) oder auch Masken der Standards KN95/N95 
oder FFP2 oder höherer Standards ist gemäß § 2 Abs. 1 „Verordnung zur Änderung 
infektionsrechtlicher Verordnungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie vom 02. Juni 
2021“ ist für Personen die das 6 Lebensjahr vollendet haben erforderlich. Dies gilt nicht 
während der Trainingseinheiten. 

 Ausschluss von vulnerablen Personen am Training, die Begründung liegt darin, dass Geimpfte 
und Genesene Personen von der Testplicht ausgenommen sind. Diese können dennoch 
typische Covid-19 Krankheitssymptome, wie Husten, Fieber Geruchs-u. 
Geschmacksverlustmit aufweisen. 

Eine Teilnahme am Trainingsbetrieb ist nur für die Personen möglich, die 

Aktivenbereich: 

Die Testpflicht für den Kontaktsport im Außenbereich entfällt ab dem 09.07.2021, gemäß der 
Rechtsverordnung vom 07.07.2021, § 7 Abs. 4, Nr. 1 

 

Sofern die Voraussetzungen der Bundesnotbremse greifen, überlagert diese die saarländische 
Regelung. Folgerichtig ist nur noch Individualsport allein, zu zweit, oder mit dem eigenen Haushalt 
gestattet. Strengere Regelungen, wie die Testpflicht im Innenbereich bleiben bestehen. 

Diese Reglungen gelten nicht, für Kontaktfreien Sport im Außenbereich, z.B. Laufeinheiten. 

Testspiele: 

Für Testspiele wird weiterhin ein Nachweis gemäß § 5a, der aktuellen Rechtsverordnung benötigt. 

Gemäß § 5 b sind, Personen mit einem Nachweis über das Nichtvorliegen einer Infektion mit dem 
SARS-CoV-2-Virus im Sinne des § 5a Absatz 1 dieser Verordnung stehen gemäß § 7 der COVID-19-
Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung geimpfte Personen und genesene Personen gleich. 
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Jugendbereich: 

1.  Die Teilnahme am Jugendtraining ist ohne einen negativen SARS-CoV-2-Test, möglich.  
§ 7 Abs. 4 Nr. 2, Verordnung zur Änderung infektionsrechtlicher Verordnungen zur 
Bekämpfung der Corona-Pandemie vom 07. Juli 2001 

Begleitpersonen von Minderjährigen zählen gemäß § 7 Nr. 4a der aktuellen Rechtsverordnung vom 
07.07.2021, nicht als Zuschauer und sind gestattet; sie müssen sowohl im Innen- als auch im 
Außenbereich einen negativen SARS-CoV-2-Test nach Maßgabe des § 5a vorlegen. 

 

Verhaltensregeln vor, während und nach dem Trainingsbetrieb: 

 Auf die üblichen Begrüßungs - oder Verabschiedungsrituale; wie z. B. Händeschütteln sollte 
verzichtet werden 

 Pro Kabine dürfen sich nicht mehr als 8 Personen gleichzeitig aufhalten 

 Nach dem Training keine Gegenstände in den Kabinen oder Duschräumen zurücklassen 

 Der Materialraum darf nur vom Trainer und maximal einer weiteren Person betreten werden 

 

Auf dem Spielfeld: 

 Vermeiden von Spucken und von Naseputzen auf dem Feld 

 Kein Abklatschen, in den Arm nehmen und gemeinsames Jubeln 

 Abstand von mindestens 1,5 bis 2 Metern bei Ansprachen und Trainingsübungen 

 

Auf dem Sportgelände: 

 Auf dem gesamten Sportgelände ausgenommen das Spielfeld während des Trainings, gilt 
eine Maskenpflicht, auch wenn der Mindestabstand eingehalten werden kann. 

 In den Kabinen ist der Verzehr von alkoholischen Getränke nicht gestattet. 

 Nutzung und Betreten des Sportgeländes (Spielfeld) ausschließlich, wenn ein eigenes Training 
geplant ist 

 Zuschauende Begleitpersonen sind beim Training gestattet, hier gelten die Regeln wie in der 
normalen Außengastronomie 

 

Verhalten in der Kabine und den Duschräumen: 

 In jeder Kabine dürfen sich maximal 8 Personen gleichzeitig aufhalten 

 Im Duschraum dürfen nicht mehr als 5 Personen gleichzeitig sein 

 WC und Handwaschbecken werden jederzeit zugänglich sein 

 
Die Kabinen und Sanitäreinrichtungen werden nach jeder Trainingseinheit desinfizierend gereinigt. 
Das Clubhaus bleibt bis auf weiteres gesperrt, es findet kein Verkauf von Speisen und Getränken 
statt. Die medizinische Verfügbarkeit von Erste Hilfe Materialien wird sichergestellt. 
Als Ansprechpartner (Corona-Beauftragter) wird der Gesamtvorstand benannt. 
Es ist darauf zu achten, dass während des Gesamten Aufenthaltes auf der Sportanlage der 
Mindestabstand (zurzeit mind. 1,5 Meter) eingehalten wird. 
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Zuschauer: 
 
Zuschauer zu den Trainingseinheiten und Spielen sind nach den Maßgaben des § 6 Absatz 2 der 
Rechtsverordnung vom 07.07.2021, erlaubt. Zuschauer müssen gemäß § 5a Absatz 1 den Nachweis 
über das Nichtvorliegen einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus, erbringen. 
Gemäß § 5b, der Rechtsverordnung sind Personen mit einem Nachweis über das Nichtvorliegen einer 
Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus im Sinne des § 5a Absatz der Rechtsverordnung gemäß § 7 der 
COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung geimpfte Personen und genesene Personen 
gleich. 
 
Das Hygienekonzept wird immer an die aktuellen Kontaktbeschränkungen angepasst und immer in 
seiner aktuellen Fassung auf dem Sportgelände und den Kabinen ausgehängt. 
 

Die Außengastronomie bzw. der Verkauf von Getränke im Außenverkauf sind möglich. Hier gelten die 
die Regeln der „Verordnung zur Änderung infektionsrechtlicher Verordnungen zur Bekämpfung der 
Corona-Pandemie vom 07. Juli 2021“ §7 Abs. 1 Nr1.  

Ab dem 11.06.2021 entfällt die Maßgabe, dass im Außenbereich ein negativer SARS-CoV-2 Test 
erforderlich ist. 

Sofern die Voraussetzungen der Bundesnotbremse greifen, überlagert diese die saarländische 
Regelung. Folgerichtig ist nur noch Individualsport allein, zu zweit, oder mit dem eigenen Haushalt 
gestattet. Strengere Regelungen, wie die Testpflicht im Innenbereich bleiben bestehen. 

 

Um euch und uns zu schützen bitten wir euch die Vorgaben einzuhalten und umzusetzen. 

Trotzdem wünschen wir euch viel Spaß beim Training. 

Der Vorstand 


